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nommen (z. B. Gtz v. Berlichingen), zum Teil aus reiner Lust am Raub-
rittertum, aber auch aus Idealismus (z. B. Florian Geyer). Zur Ausbreitung
der Aufstiénde fithrt der Verfasser aus, daB beide auf dem Land ausbrachen;
nachdem die Aufsténdischen dort die Macht besaBen, schlossen sich ihnen
in den Stiddten die niederen Schichten an. Dadurch wurden auch die Stédte
in die Aufstinde einbezogen. Es folgen noch «Die Niederschlagung der Auf-
sténde» als Kapitel VIII und «Die Folgen der Bauernaufsténde» als Kapitel
IX. In letzterem gibt der Verfasser, nachdem er festgestellt hat, daB in
beiden Landern kurz nach den Aufstéinden die Bauern schlechter behandelt
wurden als vorher, dies jedoch bald einer objektiveren Haltung der Herr-
schaften Platz machte, einen ganz kurzen Uberblick iiber die weiteren
Schicksale des Bauerntumes bis zur Bauernbefreiung im 19. Jahrhundert.
Das X. Kapitel mit einem Riickblick auf die ganze Arbeit, einem kurzen
nochmaligen Vergleich beider Aufstéinde, einem sehr umfangreichen Quellen-
und Literaturverzeichnis und dem Register beschlieBt das Werk.

In dem flilssig geschriebenen Text machen sich die im englischen Teil
sehr haufig eingeschobenen fremdsprachlichen Stellen stérend bemerkbar.
Die Erwéhnung, Herzog Ulrich v. Wiirttemberg vielleicht in Verbindung
mit dem Bauernkrieg zu bringen (S. 173), wird leider nicht mit einem Zitat
belegt oder sonstwie niher erlautert. Ebenso wird dem Leser nicht dargelegt,
warum die Addition der Kriegsteilnehmer an ungedruckten Zahlen unge-
nauer sein soll, als die an gedruckten Zahlen (S. 184); normalerweise ist ja
das Umgekehrte der Fall. Der Hinweis, da3 in Siidwestdeutschland heute die
nach 1525 {ibriggebliebenen Klosterbauten fast Seltenheitswert haben (S.198),
ist miBverstindlich. Denn nicht der Bauernkrieg, sondern das Barock zer-
storte die alten Klosterbauten, so sind uns zumeist nur die Bauten der
bereits im 16. Jahrhundert sikularisierten Kloster im alten Stil erhalten
geblieben (z. B. Bebenhausen, Blaubeuren). Nach der guten Gliederung
der ganzen Arbeit stort das nur nach Alphabet geordnete Quellen- und
Literaturverzeichnis. Eine Unterteilung wenigstens nach ungedruckten und
gedruckten Quellen sowie Sekundérliteratur wire fir eine rasche Orientie-
rung des Lesers sehr wiinschenswert gewesen. Durch diese Kritik soll aber
das Ergebnis der Arbeit nicht geschmélert werden. Das Studium des Werkes
ist fiir jeden, der sich mit der Zeit der Bauernkriege in Deutschland und mit
dem 100jihrigen Krieg néher beschéftigt, bestimmt von Nutzen.

Blaubeuren[Tiibingen Immo Eberl

CHRISTIAN V. ARNswALDT, Die Liineburger Ritterschaft als Landstand im
Spatmittelalter. Untersuchungen zur Verfassungsstrukiur des Herzog-
tums Liineburg zwischen 1300 und 1500. Gottingen, Ziirich, Frankfurt,
Musterschmidt, 1969. 103 S. (Géttinger Studien zur Rechtsgeschichte,
Bd. 2.)

Die Probleme der stédndischen Verfassung und darunter besonders die

Frage nach den Landsténden sind fiir die schweizerische Geschichtsforschung
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im allgemeinen wenig von Bedeutung, vor allem dann, wenn die behandelten
Gebiete so weit weg liegen wie diejenigen des zu besprechenden Béndchens.
Dennoch mag es von Interesse sein, einmal in vollig andere Verhéltnisse
einen Blick zu werfen, zumal wenn eine methodisch so saubere Unter-
suchung wie die vorliegende Dissertation aus der Schule von Karl Kroeschell
es leicht ermdglicht. Christian von Arnswaldt geht von Otto Brunners
Ansicht aus, da die Sténde das Land nicht vertreten, sondern darstellen.
Doch unterscheidet er erfreulich scharf zwischen den verschiedenartigen
Bedeutungen des Wortes «Stand» und «sténdisch». AuBerdem beobachtet er
juristisch scharf die Unterschiede im Auftreten einzelner Personen aus den
jeweiligen «sténdischen» Gruppen und dem Auftreten von Personen als
Vertreter dieser Gruppen, so daB die vielfach verwendete Bedeutung von
«sténdisch» fiir eine hierarchisch gegliederte Gesellschaft vermieden wird
und unter «Stand» hier nur die «Landsténde» verstanden werden. Die Liine-
burger Verhiltnisse vereinfachen eine derartige Untersuchung insofern, als
die politisch wirksamen Sténde sich auf die Ritterschaft beschrinkten, da
neben der zeitweise fast unabhiingigen Stadt Liineburg keine nennens-
werten Stéddte bestanden und auch die Geistlichkeit vernachlissigt werden
konnte.

Diese Besonderheiten erlauben es andererseits, dem Adel gpezielle Auf-
merksamkeit zu schenken, zumal im kleinrdumigen Gebiet Liineburgs die
Dinge iiberschaubar blieben. Echte landstéindische Funktionen zeigt v. Arns-
waldt erst zu Beginn des 16. Jahrhunderts auf, die der Regel entsprechend
im Zusammenhang mit Finanzschwierigkeiten des Herrschers stehen. Doch
weder dies spidte Auftreten noch die Griinde interessieren in diesem Falle,
sondern die Entwicklung bis zu diesem Punkte hin, welche den sonstigen
Erscheinungen und Ansichten widerspricht, diirfte in mancher Hinsicht
lehrreich sein. Dem Verfasser gelingt es nachzuweisen, daBl aus der Mit-
wirkung der durch Lehensbande mit dem Herzog verbundenen maiores et
meliores terrae bei wichtigen Rechtsakten sich ein Rat entwickelt habe, in
dem héufig die gleichen Familien und die gleichen Lehen vertreten gewesen
sind. Diese ritterlichen Réte wiederum traten hin und wieder gleichsam als
Sprecher der gesamten Ritterschaft auf, ja sie handeln in kritischen Situa-
tionen, hier vor allem in Erbfolgezwistigkeiten des 14. Jahrhunderts, zusam-
men mit Standesgenossen im Interesse ihrer Gruppen und des Landes. Tm
Laufe des 15. Jahrhunderts erringen die ritterlichen Réte im Zusammen-
gehen mit dem Herzog gegen #uBere Bedrohungen und die reiche Stadt
Liineburg immer bedeutenderen Einfluf}, so daB sie gleichsam als « Ausschuf3»,
die uns aus benachbarten Territorien Vorderdsterreichs bekannt sind, als
Vertreter ihrer Mitritter amtieren und so zugleich die Ritterschaft darstellen.

Basel Karl Mommsen

688



	Die Lüneburger Ritterschaft als Landstand im Spätmittelalter. Untersuchungen zur Verfassungsstruktur des Herzogtums Lüneburg zwischen 1300 und 1500 [Christian v. Arnswaldt]

